Zu BASS 11-03 Nr. 7.1
[bookmark: __DdeLink__113_2403423884]Elfte Verordnung 
zur Änderung der 
Ersatzschulfinanzierungsverordnung
[bookmark: --DdeLink--361-288478886-Kopie-1]Vom 7. Mai 2026 (GV. NRW. S. 302) 
Auf Grund des § 115 Absatz 1 des Schulgesetzes NRW vom 15. Februar 2005 (GV. NRW. S. 102), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 27. Mai 2025 (GV. NRW. S. 501) geändert worden ist, verordnet das Ministerium für Schule und Bildung im Einvernehmen mit dem Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung und dem Ministerium der Finanzen sowie mit Zustimmung der für Schulen und für Haushalt und Finanzen zuständigen Landtagsausschüsse:
Artikel 1
Die Ersatzschulfinanzierungsverordnung vom 18. März 2005 (GV. NRW. S. 230, ber. S. 424 u. S. 635), die zuletzt durch Verordnung vom 24. März 2025 (GV. NRW. S. 334) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:
1. § 1 wird wie folgt geändert:
[bookmark: __DdeLink__136_1003216745][bookmark: _Hlk218529055]a) In Absatz 1 wird die Angabe „SchulG“ durch die Angabe „des Schulgesetzes NRW vom 15. Februar 2005 (GV. NRW. S. 102) in der jeweils geltenden Fassung“ ersetzt.
[bookmark: _Hlk218524825][bookmark: __DdeLink__138_1003216745]b) In Absatz 4 wird die Angabe „SchulG“ durch die Angabe „des Schulgesetzes NRW“ ersetzt.
2. § 3 wird wie folgt geändert:
[bookmark: __DdeLink__142_1003216745]a) In Absatz 1 Satz 1 wird die Angabe „Abs. 1 SchulG“ durch die Angabe „Absatz 1 des Schulgesetzes NRW“ ersetzt.
b) In Absatz 2 Satz 8 wird die Angabe „47“ durch die Angabe „48“ ersetzt.
c) Absatz 3 wird wie folgt geändert:
[bookmark: __DdeLink__148_1262799357][bookmark: __DdeLink__150_1262799357]aa) In Satz 1 wird jeweils die Angabe „Abs.“ durch die Angabe „Absatz“, die Angabe „Nr.“ durch die Angabe „Nummer“ sowie jeweils die Angabe „SchulG“ durch die Angabe „des Schulgesetzes NRW“ ersetzt.
[bookmark: __DdeLink__152_1262799357]bb) In Satz 2 und 3 wird jeweils die Angabe „SchulG“ durch die Angabe „des Schulgesetzes NRW“ ersetzt.
d) Absatz 4 wird wie folgt geändert:
[bookmark: __DdeLink__156_1262799357]aa) In Satz 2 und 3 wird jeweils die Angabe „SchulG“ durch die Angabe „des Schulgesetzes NRW“ ersetzt.
[bookmark: __DdeLink__158_1262799357]bb) In Satz 5 wird die Angabe „hiernach verbleibenden Jahrgänge der Sekundarstufe II“ durch die Angabe „Jahrgangsstufe 12“ ersetzt.
e) Absatz 5 wird wie folgt gefasst:
[bookmark: __DdeLink__160_1262799357]„(5) Der jährliche Pauschalbetrag für die Personalbedarfspauschale und die Personalnebenkostenpauschale bemisst sich auf der Grundlage der zum 1. Januar des jeweiligen Haushaltsjahres geltenden Tarifverträge für den öffentlichen Dienst der Länder
1. nach dem 12-fachen monatlichen Grundentgelt für eine Stelle nach der Entgeltgruppe 13, Stufe 1, zuzüglich 40 Prozent dieses monatlichen Grundentgelts (Jahressonderzuwendung) und	
2. zuzüglich 30 Prozent (pauschalierter Sozialversicherungszuschlag).“
[bookmark: _Hlk218527656]f) In Absatz 7 wird die Angabe „Abs. 2 SchulG“ durch die Angabe „Absatz 2 des Schulgesetzes NRW“ ersetzt.
3. In § 7 Absatz 8 Satz 2 wird die Angabe „2 650“ durch die Angabe „3 930“,
[bookmark: __DdeLink__164_1262799357][bookmark: __DdeLink__166_1262799357][bookmark: __DdeLink__168_1262799357]die Angabe „3 400“ durch die Angabe „5 050“,	
die Angabe „2 860“ durch die Angabe „4 240“,	
die Angabe „3 650“ durch die Angabe „5 420“,	
die Angabe „1 276 130“ durch die Angabe „1 893 780“, 	
die Angabe „2 595 760“ durch die Angabe „3 852 110“ und 	
die Angabe „3 480 360“ durch die Angabe „5 164 850“ ersetzt.
4. § 10 wird wie folgt geändert:
[bookmark: _Hlk218527986]a) Absatz 1 wird wie folgt geändert:
[bookmark: _Hlk218527864][bookmark: __DdeLink__170_1262799357]aa) In Satz 1 wird die Angabe „Abs. 1 SchulG“ durch die Angabe „Absatz 1 des Schulgesetzes NRW“ ersetzt.
bb) Satz 3 wird aufgehoben.
[bookmark: __DdeLink__172_1262799357]cc) In dem neuen Satz 4 wird die Angabe „Abs. 4 SchulG“ durch die Angabe „Absatz 4 des Schulgesetzes NRW“ ersetzt.
b) Absatz 2 wird wie folgt geändert: 
[bookmark: _Hlk218528007][bookmark: __DdeLink__174_1262799357]aa) In Satz 1 wird die Angabe „Abs. 4 SchulG“ durch die Angabe „Absatz 4 des Schulgesetzes NRW“ ersetzt.
[bookmark: __DdeLink__176_1262799357][bookmark: __DdeLink__178_1262799357]bb) In Satz 2 werden die Angabe „Abs. 7 oder 11 SchulG“ durch die Angabe „Absatz 7 oder 11 des Schulgesetzes NRW“ sowie die Angabe „Abs. 10 SchulG“ durch die Angabe „Absatz 10 des Schulgesetzes NRW“ ersetzt.
5. § 14 wird wie folgt geändert:
[bookmark: __DdeLink__180_1262799357]a) In Satz 1 wird die Angabe „SchulG“ durch die Angabe „des Schulgesetzes NRW“ und die Angabe „46“ durch die Angabe „50“ ersetzt.
[bookmark: __DdeLink__182_1262799357]b) In Satz 2 wird die Angabe „Abs. 4 SchulG“ durch die Angabe „Absatz 4 des Schulgesetzes NRW“ ersetzt.
6. Die Anlage 2a erhält die aus dem Anhang zu dieser Verordnung ersichtliche Fassung.
7. Die Anlage 5 erhält die aus dem Anhang zu dieser Verordnung ersichtliche Fassung.
[bookmark: __DdeLink__184_1262799357]8. Anlage 7 wird aufgehoben.
9. In Nummer 1 Buchstabe b der Anlage 8.7 wird die Angabe „47%“ durch die Angabe „48%“ ersetzt.
10. Anlage 8.12 wird wie folgt geändert:
a) In Satz 3 wird die Angabe „47%“ durch die Angabe „48%“ und die Angabe „53%“ durch die Angabe „52%“ ersetzt.
b) In Satz 4 und in Nummer 1 Buchstabe b wird jeweils die Angabe „53%“ durch die Angabe „52%“ ersetzt.
Artikel 2
(1) Artikel 1 Nummer 2 Buchstabe b tritt mit Wirkung vom 1. August 2025 in Kraft.
(2) Artikel 1 Nummer 3, Nummer 5 Buchstabe a und Nummer 7 tritt mit Wirkung vom 1. Januar 2026 in Kraft.
(3) Artikel 1 Nummer 2 Buchstabe d Doppelbuchstabe bb und Buchstabe e tritt am 1. August 2026 in Kraft.
(4) Im Übrigen tritt diese Verordnung am Tag nach der Verkündung in Kraft.
Düsseldorf, den 7. Mai 2026

Die Ministerin für Schule und Bildung
des Landes Nordrhein-Westfalen

Dorothee F e l l e r

	[bookmark: --DdeLink--84-1353545731]Nachfolgend finden Sie die Anlage:
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Sollstellen-Berechnung
Bezeichnung der Schule: Stichtage: 15.10. 15.10.

Schulform:

1. Grundstellen fiir den normalen Unterrichtsbedarf (§ 107 Abs. 1 SchulG i.V.m. § 3 FESchVO)

Anlage 2a -

Jahrgangsstufen oder Schulformen Schilerinnenund  |Schiiler-Lehrer-Relation Grundstellenzahl (nach 2 Stellen
nach Relationen aufgeteilt Schiiler abgebrochen)

1-7

Stellen (gerundet auf 1 Dezimalstelle) 0,0 0,0

nachrichtlich: 1-7 8-12
Stellen 0,00 0,00

2. Stellenzuschlage fiir zuséatzliche Unterrichtsbedarfe

[Zur differenzierten  Zeitraumzuordnung  sind  Schilerinnen und | Grundstellenbedarf %
doppelte Eintrédge notwendig (siehe Funote 1) Schiiler? mit 2 Dezimalstellen Stellenzuschlag (nach 2 Stellen

abgebrochen, soweit berechnet)

1-7 8-12
Ganztagsunterricht 0,00 0,00
Herkunftssprachlicher Unterricht 0,00 0,00
Integrationsstellen 0,00 0,00
Personal- und Schwerbehinderten- 0,00 0,00
vertretung
Waldorfzuschlag 10% (Primar- 0,00 0,00
/Forderstufe)
Waldorfzuschlag 10% (S I/Férderstufe) 0,00 0,00
Waldorfzuschlag 5% 0,00 0,00
(Jahrgangsstufe 12)
zuséatzliche Leitungszeit 0,00 0,00
Praxissemester 0,00 0,00
Kein Abschluss ohne Anschluss (KAoA) 0,00 0,00
sonstige Tatbestiande® 0,00 0,00
Stellen (gerundet auf 1 Dezimalstelle) 0,0 0,0
nachrichtioh:
Steflen 0w | 000 |
3. Summe Stellenbedarf 1. und 2.° 1-7 8-12
0,00 0,00

4. Weitere Stellenzuschlége fiir besondere, von der Schulaufsicht anerkannte Unterrichtsbedarfe (insb. § 106 Abs. 10 SchulG) (nicht
beriicksichtigungsfahig fiir Personalbedarfs- und -nebenkostenpauschale)

sachlicher Grund* Stellenzuschlag
(gem. gesonderter Zuweisung (nach 2 Stellen abgebrochen)
durch die obere Schulaufsichtsbehérde) 1-7 8-12

Fachleitertatigkeit

Sonstiger Einsatz im &ffentlichen Schuldienst

Stellen (gerundet auf 1 Dezimalstelle) 0,0 “

5. Stellenbedarf insgesamt (Summe aus Nummer 3 und 4) 1-7

6. nachrichtlich Stellen aus Nummer 1 und 25:

Stellen (Wert gem. § 3 Absatz 5 Nr. 1 zuzigl. 30 % gem. § 3 Absatz 5 Nr. 2)

Personalbedarfspauschale 2,0 % | Euro |

(0 Stellen x 7/12 + 0 Stellen x 5/12) x 0,02 x (Wert
gem. § 3 Absatz 5 Nr. 1 zuziigl. 30 % gem. § 3
Absatz 5 Nr. 2)

Personalnebenkostenpauschale 0,5 % Euro

(0 Stellen x7/12 + 0 Stellen x 5/12) x 0,005 x (Wert 0,00
gem. § 3 Absatz 5 Nr. 1 zuziigl. 30 % gem. § 3
Absatz 5 Nr. 2)

1) Zuordnung zu Januar bis Juli (1-7) bzw. August bis Dezember (8-12)

2) sofern relationsmafig berechnet

3) sofern mehrere Tatbestande zutreffen, gesonderte Aufstellung beifiigen N

4)  sofern Zeilen nicht ausreichen, gesonderte Aufstellung beifiigen und Summen in Ubersicht eintragen

5) Besonderheiten der Altersteilzeit und des Sabbatjahres (jetzt: Jahresfreistellung) werden gesondert berechnet.
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Anlage 5:

Sachkosten-Grundpauschale

gemaR § 108 Absatz 1 des Schulgesetzes
NRW

in Verbindung mit § 5 Absatz 1 bis 4 und 8

FESchVO
Schulform Grundpau- | Mindestan- | Zuschlags-/ Ab-| Mindestpau-
schale zahl der | schlagsbetrag schale
Klassen je Klasse

Grundschulen 14.240 € 4 530 € 13.600 €
Allgemein bildende Waldorf-
schulen P
Hauptschulen 30.470 € 6 1410 € 25.750 €
Realschulen 27.060 € 6 1.230 € 23.150 €
Sekundarschulen 29.250 € 6 1.400 € 24640 €

ymnasien: 34.730 € 8 1.330 € 29.450 €
8-jahriger Bildungsgang1
9-jahriger 39.080 € 9 1.330 € 32.490 €
Bildungsgang ! 2
Allgemein bildende 39.080 € 9 1.330 € 32.490 €
Waldorfschulen SI/SlI
Weiterbildungskolleg®
Gesamtschulen 45.320 € 9 1.570 € 37.500 €
Berufskollegs: 29.900 € 24 790 € 25.580 €
Berufsschulen
Berufskollegs: 41.470 € 6 3.040 € 34.810 €
Berufsfachschulen Fachschu-
len
Fachoberschulen
Forderschulen 64.030 € 24 2.020 € 52.950 €
im berufsbildenden
Bereich
Forderschulen 39.200 € 10 1.200 € 32.490 €
alle Forderschwerpunkte au-
Rer GE, LE und ESE;
Klinikschule
Foérderschwerpunkt Geistige 38.540 € 5 2.220 € 32.200 €
Entwicklung
Foérderschwerpunkt 38.800 € 7 1.630 € 32.360 €
Lernen
Forderschwerpunkt Emotiona-| 39.080 € 9 1.290 € 32.490 €
le und soziale Entwicklung

1)einschl. Aufbauform

2)Schulversuch ,Abitur an Gymnasien nach 12 oder 13 Jahren® (Laufzeit: 2011/12 - 2023/24)
3)umfasst Abendrealschule, Abendgymnasium und Kolleg
Die Sachkosten-Grundpauschale ist um die auf die einzelne Ersatzschule entfallenden

pauschalierten Mittel fir die Lehrerfortbildung (Fortbildungsbudget geman § 108 Absatz 1 des

Schulgesetzes NRW in Verbindung mit § 5 Absatz 8 FESchVO) - ohne Abzug einer Eigenleistung -
aufzustocken. Die Mittelbereitstellung erfolgt durch jahrlichen Haushaltserlass.

Die fur Berufspraktika an Fachschulen des Sozial- und Gesundheitswesens und bei sonstigen

entsprechenden Bildungsgangen an Berufskollegs (Erz/AHR sowie Erz/FHR) je Klasse
erforderlichen Reisekosten der Lehrkréfte in Hohe von bis zu 1.530 € werden zuséatzlich zur

Sachkosten-Grundpauschale verteilt auf die Gesamtdauer des jeweiligen Bildungsgangs einer

Klasse unter genereller Anerkennung eines besonderen padagogischen Interesses geman
§ 106 Absatz 10 des Schulgesetzes NRW gewahrt.





